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(54) Gefahrenmeldeanlage

(57) Gefahrenmeldeanlage mit

- einer Vielzahl von Meldern (M1 bis Mn) und ggf. an-
deren Linienelementen, die auf mindestens ein Ge-
fahrenkriterium ansprechen und an eine zweiadrige
Leitung (Linie A) angeschlossen sind,

- einer mit der Leitung (Linie A) verbundenen Zentra-
le, die eine Spannungsversorgung und einen zen-
tralen Prozessor aufweist, in dem die Adressen der
Melder gespeichert sind zur individuellen Ansteue-
rung und Abfrage der Melder sowie ein Programm

zur Überwachung des Zustandes der Melder,

wobei in der Zentrale eine Prüfschaltungsanordnung
angeordnet ist zur Überprüfung des betriebsfähigen Zu-
stands des aus Leitung und Melder bzw. Linienelemen-
ten gebildeten Netzes mit Hilfe einer Prüfeinheit, wobei
die Prüfschaltungsanordnung einen Prüfprozessor ent-
hält, der seinerseits eine Auswertungs-Software auf-
weist und eine vom Prüfprozessor gesteuerte Schalter-
anordnung vorgesehen ist zum wahlweisen Verbinden
der mindestens eine Prüfeinheit mit der Leitung (Linie
A).



EP 1 197 936 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Gefahren-
meldeanlage nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.
[0002] Gefahrenmeldeanlagen, zum Beispiel Brand-
meldeanlagen, weisen in der Regel eine größere Anzahl
von Gefahrenmeldern auf, die an eine zweiadrige Mel-
deleitung angeschlossen sind. Diese kann als Stich-
oder als Ringleitung konzipiert sein, über die die einzel-
nen Melder mit einer Zentrale kommunizieren. Jeder
Melder weist einen Sensor oder dergleichen auf, der in
Abhängigkeit von Parametern seiner Umgebung
Meßwerte produziert. Die Meßwerte werden über die
Leitung an die Zentrale übertragen, wobei diese übli-
cherweise die einzelnen Melder zyklisch abfragt. Um ei-
ne Zuordnung der Meßwerte zu den einzelnen Meldern
vornehmen zu können, ist es notwendig, jedem Melder
eine Kennung oder eine Adresse zuzuordnen. Die
Adresse ist in einem nicht flüchtigen Speicher des Mel-
ders abgelegt. Im Prozessor der Zentrale sind die Mel-
deadressen gespeichert, so dass die Zentrale mit Hilfe
eines geeigneten Programms eine Überwachung der in-
dividuellen Melder vornehmen kann.
[0003] Die Installation und Inbetriebnahme einer der-
artigen Gefahrenmeldeanlage ist mit einem beträchtli-
chen Aufwand verbunden. Häufig werden die Installati-
onsarbeiten Unternehmen übertragen, die für derartige
Anlagen nicht als Fachfirmen bezeichnet werden kön-
nen. Die Inbetriebnahme einer derartigen Meldeanlage
erfolgt jedoch in der Regel durch speziell geschultes
Personal.
[0004] Aus den erwähnten Gründen ergibt sich die
Notwendigkeit, Fehler und Störungen, welche sich
durch fehlerhafte Installation einstellen, möglichst kurz
vor der Inbetriebnahme, jedoch spätestens bei der In-
betriebnahme aufzudecken und zu identifizieren.
[0005] Es ist bekannt, separate Prüfschaltungsanord-
nungen vorzusehen, die an die Meldeleitung ange-
schlossen wird, zum Beispiel zur Überprüfung von Kurz-
schlußfehlern oder der Verpolung von Leitungen.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Gefahrenmeldeanlage zu schaffen, bei der auf einfache
Weise eine Vielzahl von Fehlern erkannt und lokalisiert
werden kann, wobei der Aufwand für die Prüfschaltung
und der Meßaufwand minimal sind.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst.
[0008] Bei der erfindungsgemäßen Gefahrenmelde-
anlage ist eine Prüfschaltungsanordnung vorgesehen,
die Bestandteil der Zentrale ist und zum Beispiel auf ei-
nen speziellen Befehl des zentralen Steuerprozessors
den betriebsfähigen Zustand des Netzes der Gefahren-
meldeanlage überprüft. Dies geschieht mit Hilfe minde-
stens einer Prüfeinheit, die einen eigenen Prüfprozes-
sor enthält, in dem ein Prüfprogramm gespeichert ist.
Außerdem ist eine vom Prüfprozessor gesteuerte
Schalteranordnung vorgesehen zur wahlweisen Verbin-

dung der mindestens einen Prüfeinheit mit der Melde-
leitung.
[0009] Bei der erfindungsgemäßen Gefahrenmelde-
anlage sind die Meßmittel zur Überprüfung des be-
triebsfähigen Zustands der Gefahrenmeldeanlage in die
Meldezentrale integriert, so daß in Verbindung mit einer
intelligenten Auswertungs-Software Installationsfehler
schnell und wirksam erkannt werden können.
[0010] Häufig vorkommende Fehler bei Gefahren-
meldeanlagen sind Verpolungen der Adern, Überschrei-
tung zulässiger Leitungslängen, Kurzschlüsse bzw. Be-
rührung von Adern oder Abschirmungen sowie Vertau-
schung von Detektortypen und Abweichung vom Instal-
lationsplan sowie Änderungen von Übergangswider-
ständen.
[0011] Für derartige Fehler kann jeweils eine beson-
dere Prüfeinheit in der Prüfungsschaltungsanordnung
vorgesehen werden, wobei sämtliche Prüfeinheiten mit
einem Prüfprozessor verbunden sind. Dieser kann je-
doch redundant vorgesehen werden.
[0012] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Prüfschaltungsanordnung als Modul ausgebildet, etwa
in Form einer Steckkarte, auf der alle Bauelemente der
Prüfschaltungsanordnung angeordnet sind.
[0013] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Prüfschaltungsanordnung einen Modemanschluß
auf zur Überprüfung des Netzes über eine Fernverbin-
dung. Diese kann zum Beispiel über das Telefonnetz
stattfinden. Mit Hilfe einer derartigen Möglichkeit kann
die Überprüfung von einem entfernten Ort, beispielswei-
se dem Herstellort der Gefahrenmeldeanlage, in Gang
gesetzt werden. Die bei der Überprüfung erhaltenen Er-
gebnisse, insbesondere die aufgefundenen Fehler, kön-
nen dann ausgelesen und über die Fernverbindung an
den entfernten Ort übertragen werden. So können dann
beispielsweise schon vor der endgültigen Inbetriebnah-
me bzw. Abnahme der Gefahrenmeldeanlage Installati-
onsfehler aufgedeckt und behoben werden.
[0014] Es kommt häufiger vor, dass bei der Installati-
on einer Gefahrenmeldeanlage zu große Leitungslän-
gen verwendet werden. Dies kann zur Folge haben,
dass die Übertragung von Signalen auf der Leitung da-
durch geschwächt oder gestört wird, so dass ein ord-
nungsgemäßer Betrieb nicht mehr gewährleistet ist. Ei-
ne Prüfeinheit zur Feststellung von unzulässig großen
Leitungslängen sieht eine Konstantstromquelle vor, die
über einen Modulator und einen steuerbaren Schalter
an die Leitung geschaltet wird. Mit Hilfe eines Daten-
worts, das vom Prüfprozessor über einen Modulator er-
zeugt wird und das außerdem die Adresse eines Mel-
ders enthält, kann ein Melder angesteuert und ein
Schalter darin veranlaßt werden, die Adern der Leitung
zu verbinden. Die Konstantstromquelle begrenzt den
Strom auf der Leitung auf einen vorgegebenen Wert,
und eine Spannungsmeßvorrichtung kann den gesam-
ten Spannungsabfall über den kurzgeschlossenen Ab-
schnitt der Leitung messen. Da die Spannungsabfälle
von den in dem Abschnitt liegenden Meldern bekannt
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sind, ergibt sich der Spannungsabfall, der durch die Lei-
tungen veranlaßt wird, aus der Differenz des gemesse-
nen Spannungsabfalls und der Summe der Spannungs-
abfälle an den Meldern des gemessenen Abschnitts und
ggf. eines Meßwiderstands, über den der Konstant-
strom nach Masse fließt. Wenn der Spannungsabfall,
der allein durch die Leitungslänge bestimmt wird, be-
kannt ist, läßt sich auch der Widerstand der Leitungs-
länge ermitteln, denn der Querschnitt der Leitung ist be-
kannt. Aus dem auf diese Weise ermittelten Widerstand
für die Leitungen des gemessenen Abschnitts läßt sich
mithin auch die Länge des gemessenen Abschnitts er-
mitteln. Auf diese Weise kann die Gesamtlänge einer
Leitung ermittelt werden. Es ist auf die oben beschrie-
bene Art und Weise auch möglich, die Länge von Lei-
tungsabschnitten zwischen ausgewählten Meldern zu
ermitteln, indem in den Meldern, welche den Leitungs-
abschnitt begrenzen, nacheinander die Querschalter
geschlossen werden.
[0015] Das Datenwort zur Ansteuerung der individu-
ellen Melder und zum Schließen der Querschalter ist
nach einer Ausgestaltung der Erfindung vorzugsweise
spannungsmoduliert. Im Melder befindet sich üblicher-
weise eine Logikschaltung sowie ein Demodulator, so
daß der angewählte bzw. adressierte Melder feststellt,
wann ihm ein Befehl erteilt wird zum Schließen des
Querschalters. Es kann außerdem eine Zeitschaltung
vorgesehen werden, welche nach Ablauf einer vorge-
gebenen Zeit den Querschalter wieder öffnet, um die
Leitungslänge für einen anderen Abschnitt zwischen
Meldern errichtet werden kann.
[0016] Leitungen für die beschriebenen Netze weisen
häufig eine Abschirmung auf in Form eines Geflechts
oder einer leitenden Folie, welche die Adern der Leitun-
gen umgibt.
[0017] Eine derartige Abschirmung weist einen sehr
geringen Widerstand auf. Sie liegt entweder an Masse
oder an einem vorgegebenen Potential. Es kann insbe-
sondere im Bereich der Melder bei der Installation ge-
schehen, daß eine Ader die Abschirmung berührt und
dadurch einen Kurzschluß hervorruft. Mit Hilfe der Prü-
feinheit für eine sog. Abschirmungsüberwachung läßt
sich ein derartiger Kurzschluß ermitteln. Auf einfache
Weise geschieht dies nach der Erfindung dadurch, daß
das Potential der Abschirmung über den Prüfprozessor
überwacht wird. Weicht das Potential von einem vorge-
gebenen Wert ab, liegt eine Berührung einer Ader mit
der Abschirmung vor.
[0018] Die beschriebenen Überwachungsschaltun-
gen haben räumlich zum Teil erhebliche Abmessungen.
Es ist daher von Vorteil, wenn nicht nur festgestellt wird,
ob ein Kurzschluß vorliegt, sondern auch, an welcher
Stelle er sich befindet. Daher sieht eine Ausgestaltung
der Erfindung vor, daß die Abschirmung über einen
Meßwiderstand mit einer Potentialquelle verbunden ist.
Die Prüfschaltungsanordnung weist, wie eingangs
schon beschrieben, eine Konstantspannungsquelle auf.
Diese sorgt dafür, daß im Fall des beschriebenen Kurz-

schlusses ein in der Höhe begrenzter vorgegebener
Strom durch die Leitung, über die Kurzschlußstelle und
den Meßwiderstand fließt. Der gesamte Spannungsab-
fall setzt sich im wesentlichen aus dem Spannungsab-
fall aus den Leitungsabschnitten und am Meßwider-
stand zusammen. Wie erwähnt, trägt die Abschirmung
kaum zu einer Spannungsreduzierung bei und kann mit-
hin vernachlässigt werden. Da der Spannungsabfall am
Meßwiderstand bekannt ist, läßt sich auf diese Weise
der durch die Leitung verursachte Spannungsabfall er-
rechnen. Aus dem Strom und dem Leitungsspannungs-
abfall läßt sich auch der Widerstand des Leitungsstücks
bis zur Kurzschlußstelle ermitteln. Da der Querschnitt
und der spezifische Widerstand der Adern bekannt sind,
läßt sich mithin aus dem Widerstand auch die Länge der
Leitung bis zur Kurzschlußstelle errechnen. Diese Re-
chenvorgänge können im Prüfprozessor vorgenommen
werden.
[0019] Die Länge der Leitung von der Zentrale bis zur
Kurzschlußstelle ist bereits eine wesentliche Aussage,
welche das Auffinden einer Kurzschlußstelle erleichtert.
Noch einfacher ist es, wenn festgestellt werden kann,
zwischen welchen benachbarten Meldern ein Kurz-
schluß aufgetreten ist. Bei dem oben beschriebenen
Verfahren läßt sich die Länge der Leitungsabschnitte
zwischen den Meldern bestimmen. Sind daher die ein-
zelnen Leitungslängen im Prüfprozessor gespeichert,
kann dann ausgerechnet werden, zwischen welchen
Meldern die Berührung zwischen Abschirmung und
Ader bzw. des Kurzschlusses vorliegt
[0020] Bei den beschriebenen Gefahrenmeldeanla-
gen werden häufig Ringleitungen verwendet, deren En-
den jeweils mit symmetrischen Schaltungsanordnun-
gen einer Zentrale verbunden sind. Es ist daher mög-
lich, eine Ringleitung von beiden Enden her zu betrei-
ben, beispielsweise wenn sie im Bereich des Kurz-
schlusses unterbrochen wird. In diesem Fall kann z. B.
von dem einen Zentralabschnitt eine Stichleitung und
von dem anderen zentralen Abschnitt die andere Stich-
leitung betrieben werden. Damit bestimmte Melder aus
der Meldeanlage herausgenommen werden können,
sieht eine Ausgestaltung der Erfindung vor, daß die Mel-
der in Reihe mit an der Ader liegende Trennschalter auf-
weisen zur Auftrennung der Leitung auf beiden Seiten
einer Kurzschlußstelle. Im Normalbetrieb sind die
Trennschalter geschlossen, werden jedoch auf Befehl
von der Zentrale geöffnet. Da die Zentrale "weiß", zwi-
schen welchen Meldern sich ein Kurzschluß befindet,
können die dem Kurzschluß benachbarten Melder an-
gesteuert werden zwecks Öffnens der Trennschalter.
[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
Zeichnungen dargestellten Schaltungsanordnungen
beschrieben.

Fig. 1 zeigt schematisch eine Prüfschaltungsanord-
nung nach der Erfindung für eine Gefahren-
meldeanlage.
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Fig. 2 zeigt schematisch einen Melder der Gefahren-
meldeanlage nach Fig. 1.

[0022] In Fig. 1 ist eine Prüfschaltungsanordnung dar-
gestellt, die innerhalb eines gestrichelt dargestellten Ka-
stens 10 angeordnet ist. Die Prüfschaltungsanordnung
10 ist Bestandteile einer nicht weiter dargestellten Zen-
trale einer Gefahrenmeldeanlage, die eine Ringleitung
aufweist. In Fig. 1 ist nur die Linie A der Ringleitung dar-
gestellt. Das andere Ende, das ebenfalls mit der Zen-
trale und mit einer zur Prüfschaltungsanordnung 10
symmetrischen Schaltungsanordnung verbunden ist, ist
aus Einfachheitsgründen nicht gezeigt. Die Linie A be-
steht aus den Adern 12 und 14, und im Zuge der Linie
A ist eine Reihe von Meldern M bis Mn geschaltet. In
Fig. 1 sind die Melder M1, M2 und Mn dargestellt. Ein
Teil der Schaltung der Melder M ist in Fig. 2 wiederge-
geben. Man erkennt einen Querschalter T3, der im ge-
schlossenen Zustand die Adern 12, 14 verbindet. Man
erkennt ferner die Spannungsversorgung USTAB mit ei-
nem Kondensator C und einer Diode D. Dadurch wird
die Meldeschaltung auch dann mit Spannung versorgt,
wenn die Spannung der Linie A kurzzeitig absinkt oder
gegen Null geht. Der Melder M weist ferner einen Mo-
dulator/Demodulator 16 auf, der einen Spannungsim-
puls auf der Linienleitung in Logiksignale für eine Logik-
schaltung 18 umwandelt. Die Logikschaltung 18 be-
inhaltet einen Adreßspeicher und mehrere Ein/Ausga-
beleitungen. Sie empfängt ein serielles Datensignal (z.
B. eine Adresse oder einen Befehl) und führt einen Be-
fehl aus, wenn eine empfangene Adresse mit der in der
Logikschaltung 18 abgespeicherten Adresse überein-
stimmt. Dies kann z. B. der Fall sein, um den Querschal-
ter T3 zu betätigen und damit die Adern 12, 14 kurzzu-
schließen.
[0023] Jeder Melder M weist auf beiden Seiten des
Querschalters T3 in der Ader 14 Trennschalter T1, T2
auf, die normalerweise im Betrieb der Melder geschlos-
sen sind. Außerdem sind die Adern 12, 14 über nicht
näher bezeichnete Zenerdioden miteinander verbun-
den, so daß bei einer Verpolung der Melder bei der In-
stallation ein Kurzschluß entsteht, der wiederum durch
eine Kurzschlußprüfschaltung ermittelt werden kann,
worauf weiter unten noch eingegangen wird.
[0024] Die Prüfschaltungsanordnung 10 weist einen
ersten Prüfprozessor 20 auf und einen zweiten Prüfpro-
zessor 22 (CPU1 bzw. CPU2). Der Prüfprozessor 20 ist
über eine Schnittstelle 24 (COM1) mit dem nicht darge-
stellten zentralen Prozessor der Zentrale für die Gefah-
renmeldeanlage in Verbindung. Der Prüfprozessor 22
ist redundant vorgesehen.
[0025] Eine Konstantspannungsquelle 26 (IKA) ist
über einen Modulator 28 (MA) und einen Schalter 30
(S1A) mit der Ader 12 verbunden. Die Konstantspan-
nungsquelle 26 ist mit einer Spannungsversorgung 32
verbunden (USTABA). Der Prüfprozessor 20 steuert den
Modulator 28 und den Schalter 30, um z. B. ein span-
nungsmoduliertes Datenwort auf die Leitung zu geben,

wenn der Schalter 30 geschlossen ist. Ein weiterer
Schalter 33, der ebenfalls vom Prüfprozessor 20 ge-
steuert wird (S2A), verbindet die Ader 12 mit Masse,
wenn er geschlossen ist.
[0026] Eine Spannungsmeßvorrichtung 36 (A/D1A)
ist mit der Ader 12 verbunden, und ihr Ausgang ist mit
dem Prüfprozessor 20 verbunden. Das gleiche trifft zu
für eine Spannungsmeßvorrichtung 38 (A/D2A), die mit
der Ader 14 verbunden ist.
[0027] Die Adern 12, 14 sind mit einer Abschirmung
40 umgeben, die in Fig. 1 gestrichelt angedeutet ist. Die
Abschirmung 40 ist mit einer Abschirmungsprüfeinheit
42 verbunden, deren Ausgang mit dem Prüfprozessor
20 verbunden ist. Sie enthält einen Prüfwiderstand 44
(RA), der an die Abschirmung 40 angeschlossen ist und
mit der anderen Klemme an das Potential US. Außer-
dem ist die Abschirmung mit dem Pluseingang eines
Operationsverstärkers 46 verbunden, dessen Ausgang
mit dem Prüfprozessor 20 verbunden ist.
[0028] Die Ader 14 ist über einen Meßwiderstand 46a
mit Masse verbunden (RMA), wobei derselbe Pol des
Widerstands 46a, der mit der Ader 14 verbunden ist, mit
dem positiven Eingang eines Operationsverstärkers 48
verbunden ist, dessen Ausgang auf den Prüfprozessor
20 geschaltet ist.
[0029] Mit Hilfe der gezeigten Schaltungsanordnung
läßt sich z. B. die Leitungslänge der Linie A ermitteln
bzw. der Adern 12, 14 und auch die Leitungslängen zwi-
schen gewünschten Meldern M, z. B. zwischen benach-
barten Meldern M. Hierzu nachfolgend die Beschrei-
bung eines Ausführungsbeispiels.
[0030] Es soll z. B. die Leitungslänge zwischen den
Meldern M2 und Mn vermessen werden. Es wird dabei
von einem normalen Betriebszustand ausgegangen,
bei dem der Schalter 30 geschlossen ist und der Schal-
ter 33 geöffnet. Die Schalter T1 und T2 in den Meldern
M1 ... Mn sind geschlossen. Der Schalter T3 in den Mel-
dern M1 ... Mn sind geöffnet. Damit ist die Leitung Linie
A unter Spannung gesetzt (Betriebsspannung). Durch
Ansteuerung des Modulators MA wird ein spannungs-
moduliertes Signal auf der Leitung, z. B. einer Ringlei-
tung, gesendet. Das Datenwort beinhaltet die Adresse
des Melders bzw. seine Kommunikationsadresse und
einen Befehl zum Schließen des Schalters T3, etwa von
Mn. Nachdem Mn den Befehl empfangen hat, wird sein
Schalter T3 geschlossen. Es fließt nunmehr ein Kon-
stantstrom IA, verursacht durch die Konstantstromquel-
le 26. Der Strom fließt über die Schalter T3 und T1 von
Mn, sowie über den Widerstand RMA. Mit Hilfe der Span-
nungsmeßvorrichtung 36 wird der Spannungsabfall am
Anschluß plus Linie A gemessen und dem Prüfprozes-
sor 20 zugeführt. Der gemessene Spannungsabfall
setzt sich wie folgt zusammen:

1. URMA = IIKA x RMA
2. UTX = IKA x (MN x 2 x RTX)
3. URL = IKA x RL
4. ULT = URMA + URL + UTX
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wobei

URMA der Spannungsabfall über Widerstand RMA,
UTX der Spannungsabfall über T1, T2 eines jeden

Melders vor Mn,
ULT der Spannungsabfall am Linienanschluß A,
RTX der Gesamtwiderstand aller Schalter T1, T2

der Melder M1 bis Mn und
RMA der Meßwiderstand vor dem Anschluß Minus-

linie A ist.

[0031] Nach Umstellung der Gleichung 4. ergibt sich:

[0032] Die Gleichung 2 wird im Prüfprozessor 20 be-
rechnet und das Ergebnis RL(Mn) abgespeichert. Dieser
Wert beinhaltet den Leitungswiderstand zwischen dem
Anschluß der Linie A und dem Melder Mn.
[0033] Nach einer gewissen Zeit tM wird im Melder Mn
der Schalter T3 wieder geöffnet. Dies geschieht mit Hilfe
einer geeigneten Zeitschaltung, die im Melder, bei-
spielsweise im Logikbaustein 18, untergebracht ist. Die
Linienspannung geht wieder auf Betriebspotential.
[0034] Anschließend werden die obigen Schritte für
den Melder M2 durchgeführt. Das Ergebnis RL(M2) wird
ebenfalls in dem Speicher von dem Prüfprozessor 20
abgelegt. Nunmehr wird die Differenz zwischen beiden
Messungen gebildet:

[0035] Bei einem gegebenen Leiterdurchmesser
(Querschnitt) kann die Leitungslänge zwischen Melder
M2 und Mn bestimmt werden:

wobei A der Querschnitt der Leitung und ρ der spezifi-
sche Widerstand ist. Die einfache Länge einer Ader
bzw. eines Aderabschnittes ergibt sich aus

[0036] Das gleiche Verfahren kann dazu angewendet
werden, um die gesamte Länge der Leitung zu bestim-
men. Ist z. B. eine Ringleitung vorgesehen, wird am an-

URL = ULT - URMA - UTX (1)

RL(Mn) =
ULT - URMA - UTX (Mn)

IKA
-------------------------------------------------------------- (2)

∆ RL = RL (Mn) - RL (Mn)

1G =
A x RL

ρ
---------------------

1=
1G

2
---------

deren Ende der Schalter geschlossen, der dem Schalter
33 nach Fig. 1 entspricht. Dadurch fließt ein Konstant-
strom über die Ader 12 zu Masse. Über die Spannungs-
meßvorrichtung 36 wird nun die Spannung am An-
schluß der Ader 12 gemessen. Die gemessene Span-
nung kann direkt in die Länge der Leitung umgerechnet
werden:

[0037] Die gemessenen Werte für die Leitungsab-
schnitte und die gesamte Leitung können im Prüfpro-
zessor 20 abgespeichert werden.
[0038] Mit Hilfe der gezeigten Schaltungsanordnung
kann auch ein Kurzschluß zwischen der Abschirmung
40 und einer der Adern festgestellt werden sowie auch
der Ort des Kurzschlusses.
[0039] Wie schon erwähnt, besteht die Abschirmung
40 aus einem Drahtgeflecht oder einer Folie und ist nie-
derohmig und wird bei den nachfolgenden Berechnun-
gen vernachlässigt. Ausgegangen wird wiederum von
einem Normalbetriebszustand, d. h. Schalter 30 ist ge-
schlossen und Schalter 33 geöffnet. Es soll nun der
Kurzschluß K1 detektiert und der Kurzschlußort be-
stimmt werden.
[0040] Es fließt der Strom IA der Konstantstromquelle
26. Er fließt, wenn der Kurzschluß K1 besteht, auch über
die Abschirmung 40 und den Widerstand 44 zum Poten-
tial Us der Schirmüberwachung 42. Mit Hilfe der Span-
nungsmeßvorrichtung 36 kann die Spannung, die sich
einstellt, gemessen werden. Der Spannungsabfall am
Widerstand 44 ist bekannt. Mithin kann hieraus der
Spannungsabfall berechnet werden, der durch die Lei-
tung bis zur Kurzschlußstelle K1 hervorgerufen wird, d.
h. durch die Ader 12. Dieser Spannungsabfall ULA und
der Strom IA erlauben die Berechnung des Widerstands
Aderabschnitts, der mit RLK bezeichnet ist. Die Lei-
tungslänge bis zur Kurzschlußstelle ist mithin

wobei

A der Querschnitt der Ader,
RLK der gemessene Widerstandswert und
ρ der spezifische Widerstand ist.

[0041] Auf diese Weise kann ermittelt werden, in wel-
cher Leitungsentfernung der Kurzschluß aufgetreten ist.
Da diese Leitungsentfernung noch wenig aussagt über

RL =
ULT

IK
--------------

1=
A x RL

ρ
---------------------

1=
A x RLK

ρ
------------------------
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den tatsächlichen Ort des Kurzschlusses, kann diese
Leitungslänge auch in Beziehung gesetzt werden zu
den ermittelten Längen der Leitungsabschnitte zwi-
schen den Meldern M1 ... Mn. Daher läßt sich ohne wei-
teres ermitteln, zwischen welchen Meldern der Kurz-
schluß liegt, also hier zwischen den Meldern M1 und
M2.
[0042] Auf ähnliche Weise, wie oben beschrieben,
kann auch festgestellt werden, ob eine Verpolung vor-
liegt. Bei einer Verpolung fließt der Konstantstrom IA
über die nicht gezeichnete Zenerdiode und führt mithin
einen durch die Konstantstromquelle 26 begrenzten
Kurzschlußstrom herbei. Durch Messung der Leitungs-
länge läßt sich mithin feststellen, an welcher Stelle sich
der Kurzschluß befindet. Da sich in diesem Fall auch
der Spannungsabfall am Meßwiderstand 46a ändert,
kann durch den Block DA ermittelt werden, ob ein Kurz-
schluß vorliegt oder die Leitung ungestört ist, was dann
zu einer entsprechenden Meldung an den Prüfprozes-
sor 20 führt.

Patentansprüche

1. Gefahrenmeldeanlage mit

- einer Vielzahl von Meldern (M1 bis Mn) und ggf.
anderen Linienelementen, die auf mindestens
ein Gefahrenkriterium ansprechen und an eine
zweiadrige Leitung (Linie A) angeschlossen
sind,

- einer mit der Leitung (Linie A) verbundenen
Zentrale, die eine Spannungsversorgung und
einen zentralen Prozessor aufweist, in dem die
Adressen der Melder (M1 bis Mn) gespeichert
sind zur individuellen Ansteuerung und Abfrage
der Melder (M1 bis Mn) sowie ein Programm zur
Überwachung des Zustandes der Melder (M1
bis Mn),

dadurch gekennzeichnet, daß in der Zentrale eine
Prüfschaltungsanordnung (10) angeordnet ist zur
Überprüfung des betriebsfähigen Zustands des aus
Leitung (Linie A) und Melder (M1 bis Mn) bzw. Li-
nienelementen gebildeten Netzes mit Hilfe einer
Prüfeinheit, wobei die Prüfschaltungsanordnung
(10) einen Prüfprozessor (20, 22) enthält, der sei-
nerseits eine Auswertungs-Software aufweist und
eine vom Prüfprozessor (20, 22) gesteuerte Schal-
teranordnung (30, 33) vorgesehen ist zum wahlwei-
sen Verbinden der mindestens eine Prüfeinheit mit
der Leitung (Linie A).

2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Prüfschaltungsanordnung (10) als Mo-
dul ausgebildet ist, etwa in Form einer Steckkarte.

3. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daß die Prüfschaltungsanordnung (10)
einen Modemanschluß aufweist zur Überprüfung
des Netzes über eine Fernverbindung.

4. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekenn-
zeichnet durch eine Prüfeinheit zur Prüfung der
Verpolung der Melder (M1 bis Mn) bzw. der Linien-
elemente.

5. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekenn-
zeichnet durch eine Prüfeinheit zur Überprüfung
der Leitungslängen.

6. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5, gekenn-
zeichnet durch eine Prüfeinheit zur Überprüfung
von Kurzschlüssen in der Leitung und/oder einer
Berührung von Adern (12, 14) der Leitung (Linie A)
bzw. der Abschirmung (40) der Leitung mit einer
Ader (12, 14).

7. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekenn-
zeichnet durch eine Prüfeinheit zur Überprüfung
der installierten Netzes mit einem vorgegebenen In-
stallationsplan.

8. Anlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß die Prüfeinheit eine Konstantstromquelle
(26) aufweist, die über einen Modulator (28) und ei-
nen steuerbaren Schalter (30) an die Leitung (Linie
A) anschaltbar ist, wobei mit Hilfe des Prüfprozes-
sors (20, 22) und des Modulator (28) ein Datenwort
erzeugt wird, das die Adresse eines Melders (M1
bis Mn) und ein Steuersignal für einen die Adern
(12, 14) verbindenden Querschalter (T3) enthält
und ferner eine mit der Leitung (Linie A) verbunde-
ne Spannungsmeßvorrichtung (36) vorgesehen ist,
die mit dem Prüfprozessor (20, 22) verbunden ist.

9. Anlage nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daß das Datenwort durch Spannungsmodula-
tion im Modulator (28) gebildet ist.

10. Anlage nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Zeitschaltung vorgesehen ist,
welche ein Öffnen des Schalters (T3) veranlaßt.

11. Anlage nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein zwei-
ter Schalter (33) vorgesehen ist, der eine Ader (14)
der Leitung (Linie A) mit Masse verbindet zur Er-
zeugung eines in der Leitung Linie (A) fließenden
Konstantstroms.

12. Anlage nach einem der Ansprüche 6 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Abschirmungs-
prüfeinheit (42) das Potential der Abschirmung (40)
mittels des Prüfprozessors (20, 22) überwacht und
ein Signal erzeugt, wenn das Potential von einem
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vorgegebenen Wert abweicht.

13. Anlage nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, daß mit der Abschirmung (40) ein Meßwider-
stand (44) verbunden ist, dessen Spannungsabfall
auf den Prüfprozessor (20, 22) gegeben wird und
aus dem Spannungswert am Anschluß der Leitung
(Linie A) und dem gespeicherten Spannungsabfall
des Meßwiderstands (URA) und dem Konstant-
strom (IA) der Leitungswiderstand bis zur Kurz-
schlußstelle ermittelt und aus dem Widerstand die
Leitungslänge bis zur Kurzschlußstelle.

14. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß die Melder (M1 bis
Mn) in Reihe mit einer Ader (14) liegende Trenn-
schalter (T1, T2) aufweisen zur Auftrennung der
Leitung (Linie A) auf beiden Seiten einer Kurz-
schlußstelle (K1).

15. Verfahren zur Messung des Widerstands von Lei-
tungsabschnitten oder Leitungslängen in Gefah-
renmeldeanlagen mit den folgenden Merkmalen:

- eine Vielzahl von Meldern (M1 bis Mn) und ggf.
anderen Linienelementen, die auf mindestens
ein Gefahrenkriterium ansprechen und an eine
zweiadrige Leitung (Linie A) angeschlossen
sind

- eine mit der Leitung (Linie A) verbundene Zen-
trale, die eine Spannungsversorgung und ei-
nen zentralen Prozessor aufweist, in dem die
Adressen der Melder (M1 bis Mn) gespeichert
sind zur individuellen Ansteuerung und zur Ab-
frage der Melder (M1 bis Mn) sowie ein Pro-
gramm zur Überwachung des Zustands der
Melder (M1 bis Mn)

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschrit-
te:

- eine Prüfeinheit (10) wird mit der Leitung (12,
14) verbunden

- ein Prüfprozessor (20, 22) der Prüfeinheit (10),
in dem die Adressen der Melder (M1 bis Mn)
gespeichert werden, gibt an einen vorgegebe-
nen Melder (Mn) über seine Adresse einen Be-
fehl zum Schließen eines die Adern der Leitung
(12, 14) verbindenden Querschalters (T3) im
Melder (Mn)

- eine Konstantstromquelle (IKA) der Prüfeinheit
(10) erzeugt einen Konstantstrom (IA) auf der
Leitung (12, 14)

- eine Spannungsmeßvorrichtung (36) mißt den
Spannungsabfall am Anschluß der Leitung (12,
14) und gibt dem Meßwert auf den Prüfprozes-
sor (20, 22)

- der Prüfprozessor (20, 22) errechnet den Wi-

derstand der Summe der Leitungsabschnitte
zwischen dem Anschluß der Leitung (12, 14)
und dem Melder (Mn) unter Subtraktion der Wi-
derstände der Melder (M1 bis Mn-1) und ggf. ei-
nes Begrenzungswiderstands (RMA).

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Widerstand bzw. die Leitungs-
länge zwischen benachbarten Meldern (Mn, M2)
berechnet wird, indem die Schritte nach Anspruch
15 für den benachbarten Melder (M2) wiederholt
werden und der kleinere Widerstandswert vom grö-
ßeren subtrahiert wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, daß eine Zeitschaltung in den Mel-
dern den Querschalter (T3) nach einer vorgegebe-
nen Zeit öffnet, wenn er vorher geschlossen wurde.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß die Widerstände bzw.
die Leitungslänge der einzelnen Leitungsabschnit-
te zwischen den Meldern (M1 bis Mn) und die vor-
gegebenen Widerstandswerte der einzelnen Mel-
der (M1 bis Mn) im Prüfprozessor (20, 22) gespei-
chert werden und bei einer späteren Messung im
Betrieb die gemessenen Widerstände für die Mel-
der mit den gespeicherten Widerstandswerten für
die Melder verglichen werden.

19. Verfahren zur Bestimmung eines Kurzschlusses
zwischen der Leitung einer Gefahrenmeldeanlage
und einer Abschirmung für die Leitung, wobei die
Gefahrenmeldeanlage umfaßt:

- eine Vielzahl von Meldern (M1 bis Mn) und ggf.
anderen Linienelementen, die auf mindestens
ein Gefahrenkriterium ansprechen und an eine
zweiadrige Leitung (Linie A) angeschlossen
sind

- eine mit der Leitung (Linie A) verbundene Zen-
trale, die eine Spannungsversorgung und ei-
nen zentralen Prozessor aufweist, in dem die
Adressen der Melder (M1 bis Mn) gespeichert
sind zur individuellen Ansteuerung und zur Ab-
frage der Melder (M1 bis Mn) sowie ein Pro-
gramm zur Überwachung des Zustands der
Melder (M1 bis Mn)

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschrit-
te:

- die Abschirmung (40) wird über einen Wider-
stand (RA) der Prüfeinheit (10) mit Masse ver-
bunden

- eine Konstantstromquelle (IKA) der Prüfeinheit
(10) erzeugt auf der Leitung (12, 14) einen Kon-
stantstrom (IA)
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- eine Spannungsmeßvorrichtung (36) mißt den
Spannungsabfall am Anschluß der Leitung (12,
14) und gibt den Meßwert auf den Prüfprozes-
sor (20, 22)

- der Prüfprozessor (20, 22) errechnet den Wi-
derstand der kurzgeschlossenen Leitung bis
zur Kurzschlußstelle (K1) und errechnet aus
den Parametern der Leitung (12, 14) die Lei-
tungslänge bis zur Kurzschlußstelle (K1).
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